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Satzung des Vereins ,,AOFS - Afritic Open
Farming Standard e.V.“

§ 1 Name, Sitz und Geschaftsjahr

N

. Der Verein fuhrt den Namen AOFS - Afritic Open Farming Standard e.V.
. Er hat seinen Sitz in [Ort eintragen].
. Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

. Zweck des Vereins ist die Forderung von Bewasserungs-, Agrartechnik- und Farm-

Steuerungssystemen auf Basis des Afritic Open Farming Standard (AOFS).

. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

o Entwicklung, Dokumentation und Weiterentwicklung offener, modularer Bewasserungs-
und Steuerungssysteme

o Férderung nachhaltiger, energieeffizienter und lokal autonomer Landwirtschaftssysteme

o Durchfuhrung von Workshops, Schulungen und Fachveranstaltungen

o Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, Bildungstragern und landwirtschaftlichen
Betrieben

o Veroffentlichung technischer Dokumentationen und Standards

. Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne der

Abgabenordnung.

§ 3 Selbstlosigkeit

Ll

Der Verein ist selbstlos tatig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

Mittel des Vereins durfen nur fur satzungsgemale Zwecke verwendet werden.
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch unverhaltnismalig hohe Vergutungen begunstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

1.

2.
3.
4.

Mitglied kann jede naturliche oder juristische Person werden, die die Zwecke des Vereins
unterstutzt.

Uber die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegenuber dem Vorstand.
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§ 5 Mitgliedsheitrage

1. Die Ho6he und Falligkeit der Beitrage werden von der Mitgliederversammlung beschlossen.
2. Eine Beitragsordnung kann erlassen werden.

§ 6 Organe des Vereins

1. Mitgliederversammlung
. Vorstand
3. ggf. Fachausschusse oder Beirate

N

§ 7 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jahrlich statt.
2. Sie ist zustandig fur:
o Wahl und Entlastung des Vorstands
o Festsetzung der Beitrage
o Beschlussfassung Uber Satzungsanderungen
o Beschlussfassung Uber die Aufldsung des Vereins
3. Die Einladung erfolgt schriftlich oder elektronisch mit einer Frist von mindestens 14 Tagen.

§ 8 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus:

o 1. Vorsitzende/r

o 2. Vorsitzende/r

o Schatzmeister/in
2. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und auBergerichtlich.
3. Die Amtszeit betragt 2 Jahre.

§ 9 Kassenprufung

1. Es werden zwei Kassenprufer gewahlt.
Sie durfen nicht dem Vorstand angehoren.
3. Sie berichten der Mitgliederversammlung.

N

§ 10 Satzungsanderungen

1. Satzungsanderungen bedirfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gultigen Stimmen.
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§ 11 Auflosung des Vereins

1. Die Auflésung des Vereins bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen giltigen Stimmen.
2. Bei Auflésung fallt das Vermdgen an eine steuerbegunstigte Kérperschaft mit ahnlichem Zweck.

From:
http://wiki.irrigation.afriticgroup.com/ - Afritic Open Farming Standard

Permanent link:
http://wiki.irrigation.afriticgroup.com/doku.php?id=non_profit_strategy:satzung&rev=1772031673

L= VYA ]

Last update: 2026/02/25 15:01

Afritic Open Farming Standard - http://wiki.irrigation.afriticgroup.com/


http://wiki.irrigation.afriticgroup.com/
http://wiki.irrigation.afriticgroup.com/doku.php?id=non_profit_strategy:satzung&rev=1772031673

	Satzung des Vereins „AOFS – Afritic Open Farming Standard e.V.“
	§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
	§ 2 Zweck des Vereins
	§ 3 Selbstlosigkeit
	§ 4 Mitgliedschaft
	§ 5 Mitgliedsbeiträge
	§ 6 Organe des Vereins
	§ 7 Mitgliederversammlung
	§ 8 Vorstand
	§ 9 Kassenprüfung
	§ 10 Satzungsänderungen
	§ 11 Auflösung des Vereins


